
Ehevertrag
Ein Ehevertrag ist eine Vereinbarung zwischen Ehepartnern, die vor der Eheschließung getroffen wird. In diesem 
Vertrag können verschiedene Aspekte geregelt werden, wie z.B. Gütertrennung, Unterhaltszahlungen oder 
Erbrecht.

Für Brautpaare ist es wichtig, sich vor der Unterzeichnung des Ehevertrags genau über die Konsequenzen 
im Klaren zu sein. Es ist ratsam, einen Anwalt hinzuzuziehen, der den Vertrag überprüft und gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge macht.

Beide Ehepartner sollten auch offen über ihre finanzielle Situation und ihre Erwartungen sprechen. Wenn eine 
Person ein hohes Vermögen hat, kann es sinnvoll sein, dies im Vertrag festzuhalten, um im Falle einer Scheidung 
Streitigkeiten zu vermeiden. Auch sollten eventuelle Schulden und deren Tilgung im Ehevertrag berücksichtigt 
werden.

Ebenfalls kann eine Gütertrennung im Ehevertrag festgelegt werden. Hierbei wird das Vermögen der Ehepartner 
strikt getrennt, so dass es im Falle einer Scheidung keinen Streit um das Vermögen gibt. Allerdings kann dies auch 
Nachteile haben, wenn ein Ehepartner während der Ehe keine eigene Karriere verfolgt und somit im Falle einer 
Scheidung schlechter gestellt ist.

Ein Ehevertrag sollte immer fair für beide Partner sein. Eine einseitige Regelung kann im Falle einer Scheidung für 
Unmut sorgen und eventuell vor Gericht angefochten werden.

Zusammenfassend ist es wichtig, dass Brautpaare sich gut überlegen, ob sie einen Ehevertrag abschließen 
möchten. Falls ja, sollten sie sich von einem Anwalt beraten lassen und gemeinsam über alle relevanten Punkte 
sprechen, um einen fairen und ausgewogenen Vertrag zu erstellen.

Gerne gebe ich euch 20 Tipps, die ihr bei der Erstellung eines Ehevertrags berücksichtigen sollten:

    1. 	 Planung: Überlegt euch frühzeitig, ob ihr einen Ehevertrag benötigt, um Streitigkeiten im Falle einer  
	 Scheidung zu vermeiden.

    2. 	 Rechtliche Beratung: Holt euch eine rechtliche Beratung von einem Anwalt, der sich auf Familienrecht 
	 spezialisiert hat. Der Anwalt kann euch über die gesetzlichen Vorschriften aufklären und euch bei der 
	 Erstellung des Vertrages helfen.

    3. 	 Vollständigkeit: Stellt sicher, dass der Vertrag alle relevanten Themen abdeckt, wie z.B. Gütertrennung, 
	 Unterhalt und Erbrecht.

    4. 	 Offenheit: Seid offen und ehrlich in Bezug auf eure finanzielle Situation. Offene Kommunikation ist der 
	 Schlüssel zu einem erfolgreichen Ehevertrag.

    5. 	 Fairness: Sorgt dafür, dass der Vertrag fair für beide Partner ist. Eine einseitige Regelung kann zu 
	 Unmut führen und den Zweck des Vertrags zunichte machen.

    6. 	 Individuelle Bedürfnisse: Berücksichtigt individuelle Bedürfnisse und Wünsche, wie z.B. das Recht auf 
	 persönlichen Besitz oder den Schutz von geistigem Eigentum.

    7. 	 Verzicht auf Unterhalt: Verzicht auf Unterhalt sollte wohlüberlegt sein und im Ehevertrag klar formuliert 	
	 werden.
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    8. 	 Güterstand: Legt den Güterstand fest, der am besten zu euren Bedürfnissen passt (Gütertrennung, 
	 Gütergemeinschaft oder eine andere Form).

    9. 	 Aktualisierung:  Überprüft den Ehevertrag regelmäßig, um sicherzustellen, dass er noch immer aktuell 
	 ist. Änderungen können jederzeit vereinbart und im Vertrag festgehalten werden.

    10. 	 Ausführliche Dokumentation: Dokumentiert alle Absprachen und Vereinbarungen sorgfältig und bewahrt 
	 eine Kopie des Ehevertrags an einem sicheren Ort auf.

    11. 	 Form: Der Ehevertrag muss in schriftlicher Form abgeschlossen werden, um gültig zu sein.

    12. 	 Gültigkeit: Der Ehevertrag muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung rechtsgültig sein. Es dürfen keine 
	 Formfehler oder Unwirksamkeiten vorliegen.

    13. 	 Zustimmung: Beide Ehepartner müssen dem Ehevertrag zustimmen. Die Zustimmung muss freiwillig und 
	 ohne Druck oder Zwang erfolgen.

    14. 	 Vollmacht: Eine Vollmacht, die einem der Ehepartner die Entscheidungsgewalt über den Vertrag gibt, ist 
	 unzulässig.

    15. 	 Öffentlichkeit: Der Ehevertrag ist ein öffentliches Dokument, das im Falle einer Scheidung vor Gericht 
	 vorgelegt wird. Aus diesem Grund sollten persönliche oder vertrauliche Informationen vermieden 
	 werden.

    16. 	 Zeitpunkt: Der Ehevertrag muss vor der Eheschließung abgeschlossen werden. Eine nachträgliche 
	 Änderung des Güterstands ist nur in Ausnahmefällen möglich.

    17. 	 Kündigung: Ein Ehevertrag kann nicht einfach gekündigt werden. Es bedarf einer gemeinsamen 
	 Vereinbarung beider Ehepartner oder eines gerichtlichen Urteils.

    18. 	 Ausgleichspflicht: Wenn ein Ehevertrag eine ungleiche Verteilung des Vermögens vorsieht, kann es sein, 
	 dass eine Ausgleichspflicht im Falle einer Scheidung besteht. Diese sollte im Vertrag berücksichtigt  
	 werden.

    19. 	 Internationales Recht: Bei Ehen zwischen Partnern unterschiedlicher Nationalitäten oder in anderen 
	 Ländern geschlossenen Ehen kann es sein, dass auch internationales Recht zu berücksichtigen ist. Hier  
	 ist eine Beratung durch einen Anwalt mit internationaler Erfahrung sinnvoll.

    20. 	 Steuerliche Auswirkungen: Ein Ehevertrag kann steuerliche Auswirkungen haben. Es ist ratsam, einen 
	 Steuerberater hinzuzuziehen, um mögliche Folgen zu besprechen.

Nachteile des Ehevertrages
Ein Nachteil, der mit einem Ehevertrag einhergehen kann, betrifft die romantische Vorstellung 
einer Ehe und Partnerschaft. Ein Ehevertrag kann das Gefühl vermitteln, dass das Paar nicht 
vollständig vertraut oder sich nicht zu 100% engagiert hat, da er auf der Grundlage von rechtlichen 
und finanziellen Überlegungen geschlossen wird. Darüber hinaus können mit einem Ehevertrag 
erhebliche Kosten verbunden sein, da oft ein Anwalt oder eine Anwältin hinzugezogen werden muss, 
um sicherzustellen, dass der Vertrag rechtlich wirksam ist. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass 
ein Ehevertrag nicht unbedingt alle zukünftigen Entwicklungen oder unvorhergesehenen Ereignisse 
berücksichtigen kann. Obwohl ein Ehevertrag sorgfältig und detailliert ausgearbeitet wird, können unerwartete 
Ereignisse wie eine plötzliche Erkrankung oder ein unerwartetes Erbe, die Vereinbarung unzureichend machen 
oder im Nachhinein zu Streitigkeiten führen.
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